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Betreff: 

1. Änderung der Satzung über die Wasserversorgung und den Anschluss an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Düben - 
Wasserversorgungssatzung - 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge S o l l Anwesend Mitw.-
verbot 

D a f ü r Dagegen E n t h a l t e n

 16.04.2007 Gemeinderat Düben 
  

8 8 0 8 0 0 
 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende Änderung in der Satzung über die Wasserversorgung 
und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Düben: 
 

§ 1 Abs. 2 
Die Gemeinde bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe der Trinkwasserversorgung der 
Stadtwerke Coswig (Anhalt) (Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) – nachfolgend 
Versorger genannt. 
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Beschlussbegründung 
 
Mit der Änderung der Satzung soll ein redaktioneller Fehler behoben werden.  
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:    Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 
Anlagen: 
 

 

 

 

 


